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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 488. Sitzung (schriftliche
Beschlussfassung) zur Änderung des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabes (EBM) mit Wirkung zum 1. April 2020

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Zu 1.:
Mit Beschluss in der 455. Sitzung am 11. Dezember 2019 hat der Bewertungsausschuss
mit Wirkung zum 1. April 2020 die Gebührenordnungsposition (GOP) 14222 (Anleitung
Bezugs- oder Kontaktperson) angepasst. Die mit dem vorliegenden Beschluss
vorgenommene Ergänzung der Leistungslegende dient der Klarstellung, dass sich die
eingehende situationsbezogene Anleitung der Bezugs- oder Kontaktperson(en) auf
einen Patienten mit psychopathologisch definiertem Krankheitsbild bezieht.

Zu 2.:
Mit Beschluss in der 477. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) hat der
Bewertungsausschuss die Gebührenordnungsposition 32822 zum 1. April 2020
gestrichen. Mit dem vorliegenden Beschluss wird nachträglich die GOP 32822 in der
Kennnummer 32021 im Abschnitt 32.1 gestrichen und durch die GOP 32821 ersetzt.

Zu 3.:
Die in der Anlage 2 zum Beschlussteil A des Beschlusses der 455. Sitzung am
11. Dezember 2019 ausgewiesene Zeitangabe für die Kalkulations- und Prüfzeit der
GOP 05310 (Präanästhesiologische Untersuchung) war fehlerhaft und wird angepasst.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. April 2020 in Kraft.


